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Gemeinde Neustadt / Vogtl. 
 

 

Gemeindeverwaltung Neustadt - Oelsnitzer Str. 40 - 08223 Neustadt 
 
 

 
 

Ortsübliche Bekanntgabe 
der 9. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Neustadt/Vogtl. 

am Mittwoch, den 12. November 2025 um 18:00 Uhr 
im Bürgerhaus, Oelsnitzer Straße 40, 08223 Neustadt 

 
 
 
 
 

Tagesordnung 
 

Öffentlicher Teil: 
 

1.     Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden 
 

2.     Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung  
Hinweis: Etwaige Frist- oder Formfehler der Ladung gelten als geheilt, wenn diese nicht spätestens vor Eintritt in die 
Tagesordnung geltend gemacht werden. 

 

3.     Feststellung der Anwesenheit und Bekanntgabe vorliegender Entschuldigungen 
 

4.     Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

5.     Bestätigung der Tagesordnung 
 

6. Benennung von zwei Gemeinderäten zur Protokollunterzeichnung 
 

7.     Einwohnerfragestunde 
 

8. Protokollbestätigung öffentlicher Teil vom 08.10.2025 
8.1.  Aussprache 
8.2.  Beschlussfassung 
 

9. Beteiligungsbericht der Gemeinde Neustadt/Vogtl. für das Geschäftsjahr 2024  
9.1. Aussprache 
 

10. Finanzangelegenheit – außerplanmäßige und überplanmäßige Ausgaben Haushaltsjahr 2025 
10.1. Aussprache 
10.2. Beschlussfassung 
 

11. Entwurf des Flächennutzungsplanes des Verwaltungsverbandes Jägerswald 
 Stellungnahme der Gemeinde Neustadt/Vogtl. 
11.1. Aussprache 
11.2. Beschlussfassung 

 

12. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Sondergebiet „Musikwinkelplatz am Bahnhof Gunzen“ 
 Stellungnahme der Gemeinde Neustadt/Vogtl. 
12.1. Aussprache 
12.2. Beschlussfassung 

 

13. Grundstücksangelegenheit – Eigentumsübertragung des Flurstückes 43/3 der Gemarkung 
Poppengrün  

13.1. Aussprache 
13.2. Beschlussfassung 

 

 

http://www.neustadt-vogtland.de/














Beschluss - Nr.:         
 

Beschlussvorlage 
 
 
Kurzbezeichnung: Finanzangelegenheit – außerplanmäßige und überplanmäßige Ausga-

ben Haushaltsjahr 2025  
  
 
Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat der Gemeinde Neustadt/Vogtl. beschließt für das Jahr 

2025 überplanmäßige Ausgaben in Höhe 11.736 €, welche durch 
zusätzliche Einnahmen in Höhe von 1.180 € und durch Entnahme aus 
der Liquiditätsreserve in Höhe von 10.556 € finanziert werden. 
 
 

    Anwesenheit Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge Datum Öff. Nö. 
gesetz-
liche  
Anzahl 

Anw. Ja Nein  Enthalt. Befang. 

Gemeinderat  12.11.2025 X  10 + 1      

Gemeinderat in   
Lesung          

Hauptausschuss          

Gemeinschafts-
ausschuss          

 
           
 
          
 
           
                      Bert Blechschmidt 
          Bürgermeister 
 
 
 
 
    
  



 

Sachverhalt: 

In der Gemeinde Neustadt/Vogtl. entstehen für das Haushaltsjahr 2025 folgende 
überplanmäßige Ausgaben: 

 

111104.427180 PartnerschaŌliche Beziehungen.Betriebs- und  
Verwaltungsaufwendungen 

Zur Forƞührung der langen TradiƟon nahm die Gemeinde Neustadt/Vogtl. mit wichƟgen Re-
präsentanten am Treffen „Neustadt in Europa“ in Neustadt-Glewe teil. Für die Teilnahme ent-
stehen überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 2.636,00 EUR, die durch Entnahme aus der 
Liquiditätsreserve finanziert werden. 

 

126021.421100 FFW Neustadt- Heizung  

Die Beheizung des Schulungsraumes im Gebäude der FFW Neustadt/Vogtl. erfolgt unter ande-
rem durch eine RaumluŌtechnische Anlage. Im Rahmen der Wartung wurde festgestellt, dass 
der VenƟlator ausgetauscht werden muss. Dafür entstehen überplanmäßige Ausgaben in Höhe 
von 4.350 €, die durch Entnahme aus der Liquiditätsreserve finanziert werden.  

 

281021.427190 Heimatpflege. Betriebs- und  
Verwaltungsaufwendungen 

Für das Jubiläum „75 Jahre Gesamtgemeinde Neustadt“ im Rahmen des Maifestes entstehen 
überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 4.750 €. Diese überplanmäßigen Ausgaben werden 
durch zusätzliche Einnahmen in Höhe von 1.180 € und durch Entnahme aus der Liquiditätsre-
serve in Höhe von 3.570 € finanziert.  

 

Beschlussvorschlag 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neustadt/Vogtl. beschließt für das Jahr 2025 überplanmäßige 
Ausgaben in Höhe 11.736 €, welche durch zusätzliche Einnahmen in Höhe von 1.180 € und 
durch Entnahme aus der Liquiditätsreserve in Höhe von 10.556 € finanziert werden.  
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Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung 
sowie für Ablagerungen 
(§ 5 (2) Nr. 2b, Nr. 4 und (4) BauGB) 
 
  V erso rgungsa nla gen 
  Elektrizität 
  W a sser 
  Ab wa sser 
 HB Ho c hb ehä lter 
 WW W a sserwerk 
 WB W a sserb ehä lter 
 Ü Üb erga ng 
 PW Pum pwerk 
 RRB Regenrü c kha lteb ec ken 
 KA Klära nla ge 
 UW Um spa nnwerk 
  Alta b la gerungen 
  Altsta nd o rte 
Ha uptverso rgungs- und  Ab wa sserleitungen 
 o b erird isc h 
 unterird isc h 
 G-HDL Ga sho c hd ruc kleitung 
 RW-Ltg Ro hwa sserleitung 
 FW-Ltg Fernwa sserleitung 
 TW-Ltg Trinkwa sserleitung 
 110-kV Ho c hspa nnungsfreileitung 

PLANZEICHENERKLÄRUNG 
Art der baulichen Nutzung 
(§ 5 (2) Nr. 1 BauGB) 
 
 W o hnb a uflä c hen 
 Gem isc hte Ba uflä c hen 
 Gewerb lic he Ba uflä c hen 
 So nstige So nd ergeb iete 
 z.B. Bio ga sa nla ge 
 z.B. Ho tel 
 
Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des 
öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und 
Spielanlagen 
(§ 5 (2) Nr. 2 und (4) BauGB) 
 
 Flä c hen für d en Gem einb ed a rf 
 Öffentlic he V erwa ltungen 
 Sc hule 
 Kirc hen und  kirc hlic hen Zwec ken d ienend e Geb äud e und  Einric htungen 
 Spo rtlic hen Zwec ken d ienend e Geb äud e und  Einric htungen 
 Feuerwehr 
 Kind erga rten 
Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen Hauptverkehrszüge 
(§ 5 (2) Nr. 3 und (4) BauGB) 
 
 so nstige üb erörtlic he und  örtlic he Ha uptverkehrsstra ß en 
 Ortsd urc hfa hrtsgrenze 
 Bund esstra ß e 
 Sta a tsstra ß e 
 Kreisstra ß e 
 öffentlic he Pa rkplätze 
Üb erörtlic he und  örtlic he W ege 
 üb erörtlic he W ege und  örtlic he Ha uptwege - Ha uptwa nd erweg 
 Ra d wege 
 Reitwege 

© Sta a tsb etrieb  Geo b a sisinfo rm a tio n und  V erm essung Sa c hsen (Geo SN), 2024

VERFAHRENSVERMERKE 
1. Der Aufstellungsb esc hluss wurd e d urc h d ie V erb a nd sversa m m lung d es 
V erwa ltungsverb a nd es Jä gerswa ld  a m  14.05.2019 gefa sst. 
Der Aufstellungsb esc hluss wurd e im  Am tsb la tt d es V erwa ltungsverb a nd es Jä gerswa ld 
Nr. 04/2019 a m  05.07.2019 o rtsüb lic h b eka nntgem a c ht. 
 
 
Tirpersd o rf,   
d en      .     .      Siegel V erb a nd svo rsitzend e 
 

2. Der V o rentwurf d es Flä c hennutzungspla nes Sta nd  11/2021 m it Begründ ung und 
Um weltb eric ht wurd e d urc h d ie V erb a nd sversa m m lung d es V erwa ltungsverb a nd es 
Jä gerswa ld  a m  03.02.2022 geb illigt und  zur frühzeitigen Beteiligung d er Öffentlic hkeit 
und  d er Behörd en b estim m t. 
 
 
Tirpersd o rf,   
d en      .     .      Siegel V erb a nd svo rsitzend e 
 

3. Die frühzeitige Beteiligung d er Öffentlic hkeit zum  Flä c hennutzungspla n Sta nd  11/2021 
erfo lgte gem ä ß  § 3 Ab s. 1 Ba uGB durc h Auslegung d er Pla nunterla gen im  Sitz d es 
V erwa ltungsverb a nd es Jä gerswa ld  in Tirpersd o rf vo m  21.03.2022 b is einsc hließ lic h 
25.04.2022. 
Der Ort und d er Zeitra um  d er M öglic hkeit zur Äuß erung und Erörterung für d ie 
Öffentlic hkeit wurd en im  Am tsb la tt d es V erwa ltungsverb a nd es Jä gerswa ld  Nr. 2 a m  
11.03.2022 o rtsüb lic h b eka nntgem a c ht. 
Die Beka nntm a c hung d er frühzeitigen Beteiligung na c h § 3 Ab s. 1 Ba uGB so wie d ie 
a uszulegend en Unterla gen wurd en zusätzlic h ü b er d a s Internetpro ta l d es 
V erwa ltungsverb a nd es Jä gerswa ld  so wie ü b er d a s Beteiligungspo rta l d es La nd es 
Sa c hsen zugä nglic h gem a c ht. 
Die Behörd en wurd en gem ä ß  § 4 Ab s. 1 Ba uGB m it Sc hreib en vo m       .     .     frühzeitig 
b eteiligt. 
 
 
Tirpersd o rf,   
d en      .     .      Siegel V erb a nd svo rsitzend e 
 

4. Der Entwurf d es Flä c hennutzungspla nes Sta nd       /      m it Begründ ung und  
Um weltb eric ht wurd e d urc h d en V erb a nd sversa m m lung d es V erwa ltungsverb a nd es 
Jä gerswa ld  a m       .     .      und durc h d en V erb a nd sversa m m lung a m       .     .      geb illigt 
und  zur öffentlic hen Auslegung b estim m t. 
 
 
Tirpersd o rf,   
d en      .     .      Siegel V erb a nd svo rsitzend e 
 

5. Der Entwurf d es Flä c hennutzungspla nes Sta nd       /      m it Begründ ung und  
Um weltb eric ht so wie d en b ereits vo rliegend en um weltb ezo genen Stellungna hm en 
ha b en gem ä ß  § 3 Ab s. 2 Sa tz 2 Ba uGB vo m       .     .     b is zum        .     .     wä hrend  d er 
Dienststund en d es V erwa ltungsverb a nd es Jä gerswa ld  öffentlic h a usgelegen. 
Die öffentlic he Auslegung ist m it d em  Hinweis, d a ss Stellungna hm en wä hrend  d er 
Auslegungsfrist vo n jed erm a nn sc hriftlic h o d er zur Nied ersc hrift vo rgeb ra c ht werd en 
können im  Am tsb la tt d es V erwa ltungsverb a nd es Jä gerswa ld  
Nr.      a m       .     .       o rtsüb lic h b eka nntgem a c ht wo rd en. 
Die Beka nntm a c hung d er öffentlic hen Auslegung na c h § 3 Ab s. 2 Ba uGB so wie d ie 
a uszulegend en Unterla gen wurd en zusätzlic h ü b er d a s Internetpro ta l d es 
V erwa ltungsverb a nd es Jä gerswa ld  so wie ü b er d a s Beteiligungspo rta l d es La nd es 
Sa c hsen zugä nglic h gem a c ht. 
Die Beteiligung d er Behörd en und  d er Trä ger öffentlic her Bela nge erfo lgte gem ä ß  
§ 4 Ba uGB m it Sc hreib en vo m       .     .    . 
 
 
Tirpersd o rf,   
d en      .     .      Siegel V erb a nd svo rsitzend e 
 

6. Die Anregungen d er Öffentlic hkeit und  d er Behörd en wurd en durc h d ie 
V erb a nd sversa m m lung d es V erwa ltungsverb a nd es Jä gerswa ld  a m       .     .      geprüft. 
Da s Ergeb nis wurd e m itgeteilt. 
 
 
Tirpersd o rf,   
d en      .     .      Siegel V erb a nd svo rsitzend e 
 

7. Der Feststellungsb esc hluss zum  Flä c hennutzungspla n Sta nd       /      wurd e d urc h d ie 
V erb a nd sversa m m lung d es V erwa ltungsverb a nd es Jä gerswa ld a m       .     .      gefa sst. 
 
 
Tirpersd o rf,   
d en      .     .      Siegel V erb a nd svo rsitzend e 
 

8. Die Genehm igung d es Flä c hennutzungspla nes wurd e d urc h d a s La nd ra tsa m t 
V o gtla nd kreis a m       .     .     unter Akz.      .     .     m it Hinweisen erteilt. Die Hinweise 
wurd en erfüllt. Dies wurd e vo m  La nd ra tsa m t V o gtla nd kreis a m       .     .     unter 
Akz.      .     .     b estätigt. 

 
 
Tirpersd o rf,   
d en      .     .      Siegel V erb a nd svo rsitzend e 
 

9. Der Flä c hennutzungspla n Sta nd       /      wurd e a m ….. na c h § 4 Ab s. 5 Sä c hsGem O 
a usgefertigt. 
 
 
Tirpersd o rf,   
d en      .     .      Siegel V erb a nd svo rsitzend e 
 

10. Die Erteilung d er Genehm igung d es Flä c hennutzungspla nes so wie d ie Stelle, b ei d er d er 
Pla n a uf Da uer wä hrend  d er Dienstzeiten vo n jed erm a nn eingesehen werd en ka nn und 
ü b er d en Inha lt Auskunft zu erha lten ist, ist im  Am tsb la tt d es V erwa ltungsverb a nd es 
Jä gerswa ld  Nr.      a m       .     .      o rtsüb lic h b eka nntgem a c ht wo rd en. 
Dem  Flä c hennutzungspla n wurd e eine zusa m m enfa ssend e Erklärung ü b er d ie Art und 
W eise, wie d ie Um weltb ela nge und  d ie Ergeb nisse d er Öffentlic hkeits- und 
Behörd enb eteiligung b erü c ksic htigt wurd en und  a us welc hen Gründ en d er Pla n na c h 
Ab wä gung gewä hlt wurd e, b eigefügt. 
In d er Beka nntm a c hung ist a uf d ie Geltend m a c hung d er V erletzung vo n V erfa hrens- 
und  Fo rm vo rsc hriften und  vo n M ä ngeln d er Ab wä gung so wie a uf Rec htsfo lgen (§ 214, 
§ 215 Ba uGB so wie § 4 Ab s. 4 i. V . m . Ab s. 5 Sä c hsGem O) hingewiesen wo rd en. 
 
Der Flä c hennutzungspla n wird m it d er Beka nntm a c hung wirksa m . 
 
 
Tirpersd o rf,   
d en      .     .      Siegel V erb a nd svo rsitzend e 

B

Sonstige Planzeichen 
 
 Um grenzung d er Flä c hen, unter d enen d er Bergb a u um geht  
 (§ 5 Ab s. 3 Nr. 2, Ab s. 4 Ba uGB) 
 - Geb iet m it unterird isc hen Höhlräum en gem ä ß  (§ 1 Sä c hsHo hlrV O) 
 
 Grenze d es räum lic hen Geltungsb ereic hs 
 

Nachrichtliche Übernahmen (§ 5 (4) BauGB) 
 
Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelungen des 
Wasserabflusses 
(§ 5 (2) Nr. 7 und (4) BauGB) 
 
 Um grenzung vo n Flä c hen für d ie W a sserwirtsc ha ft, d en Ho c hwa ssersc hutz 
 und  d ie Regelung d es W a ssera b flusses 
 
 Üb ersc hwem m ungsgeb iet 
 Um grenzung d er Flä c hen m it wa sserrec htlic hen Festsetzungen 
 Trinkwa ssersc hutzzo ne 
 W a ssersc hutzgeb iet Ta lsperren 
 Sc hutzzo nen 
Umgrenzungen von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des 
Naturschutzrecht 
(§ 5 (4) BauGB) 
 
 La nd sc ha ftssc hutzgeb iet 
 Fa una -Flo ra -Ha b ita tgeb iet 
 Flä c henna turd enkm a l 
 Na turpa rk Erzgeb irge - V o gtla nd  
 Sc hutzzo ne d es Na turpa rks Erzgeb irge - V o gtla nd  
 Na turd enkm a l 
 Sc hutzwürd iges Bio to p, a m tlic he Ka rtierung (m it lfd . Nr.) 
 
Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz 
(§ 5 (4) BauGB) 
 
 Um grenzung vo n Gesa m ta nla gen, d ie d em  Denkm a lsc hutz unterliegen 
 Um grenzung a rc hä o lo gisc hen Kulturd enkm a le 
 Einzela nla gen, d ie d em  Denkm a lsc hutz unterliegen 
 

Grünflächen 
(§ 5 (2) Nr. 5 und (4) BauGB) 
 
 Grünflä c hen 
 Da uerkleingärten 
 Spo rtpla tz 
 Ba d epla tz 
 Fried ho f 
 Spielpla tz 
 So nstige Grünflä c hen o hne Zwec kb estim m ung 
Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz 
und die Regelung des Wasserabflusses 
(§ 5 (2) Nr. 7 und (4) BauGB) 
 
 W a sserflä c hen 
Flächen für Aufschüttung, Abgrabung oder die Gewinnung von Bodenschätzen 
(§ 5 (2) Nr. 8 und (4) BauGB) 
 

 Flä c hen für Ab gra b ungen 
  (Üb erna hm e d er Da ten d es Sä c hsisc hes Ob erb ergb a ua m tesvo m  19.07.2022) 
 

Flächen für die Landwirtschaft und Wald 
(§ 5 (2) Nr. 9 und (4) BauGB) 
 
 Flä c hen für d ie La nd wirtsc ha ft 
 Flä c hen für W a ld  
Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 5 (2) Nr. 10 und (4) BauGB) 
 
 Flä c hen für M a ß na hm en zum  Sc hutz, zur Pflege und  zur Entwic klung vo n Bo d en, 
 Na tur und  La nd sc ha ft (m it lfd . Nr.) 
 Anpfla nzen vo n Bäum en  
 Bind ungen für d ie Erha ltung vo n Bäum en 

   
   
   
   

GEÄNDERT DATUM  ART DER ÄNDERUNG 
 
 

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
 VERWALTUNGSVERBAND JÄGERSWALD 
 GEM EINDEN BERGEN, THEUM A, TIRPERSDORF 
 UND W ERDA 
 

 VOGTLANDKREIS 
 
 BEARBEITUNGSSTAND : ENTW URF     06 / 2025 
 
 DIESER FLÄCHENNUTZUNGS- 
 PLAN BESTEHT AUS : - PLANZEICHNUNG M  1 : 10.000 
  - BEGRÜNDUNG 
  - UM W ELTBERICHT 
 
 
 
 PLANV ERFASSER:    BÜRO FÜR STÄDTEBAU Gm b H CHEM NITZ 
      FÜRSTENSTRASSE 23 
      09130 CHEM NITZ 
      TEL: 0371/3674170   FAX: 0371/3674177 
      E-m a il:  info @sta ed teb a u-c hem nitz.d e 
      Internet: www.sta ed teb a u-c hem nitz.d e 
 
 
 
 
         GESCHÄFTSLEITUNG 
 BLATTGRÖSSE:    1585 x 880 
 







VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN
SONDERGEBIET "MUSIKWINKELPLATZ AM

BAHNHOF GUNZEN"

STADT SCHÖNECK

Blatt-Gr.:

Maßstab:   Planstand: 09/2025

Plan-Nr.: G / 2614

1:500

0,97 m²

Entwurfsverfasser

Stempel / Unterschrift

Bürgermeister

Siegel / Unterschrift

Ingenieurbüro für Bauwesen
HB   B Dipl.-Ing. (FH) Christian Becker

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB,
§ 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Teil A: Planzeichnung
PLANZEICHENERKLÄRUNG

Sonstiges Sondergebiet
Wohnmobilstellplätze

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GR   5052 m² Grundfläche, als Höchstmaß

FH      m Firsthöhe, als Höchstmaß über Höhenbezugspunkt

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

a abweichende Bauweise als offene Bauweise ohne
Begrenzung der Gebäudelänge

Baugrenze

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Erhaltung Bäume

Sonstige Planzeichen

Höhenbezugspunkt für Festsetzungen, Geländehöhe

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Plandarstellungen vorhabenbezogener Bebauungsplan
Sondergebiet "Musikwinkelplatz am Bahnhof Gunzen"

geplante Eisenbahnwaggons und Container

Bemaßung

Stellplätze Wohnmobile mit Anzahl

Grünflächen

Flächen für die Landwirtschaft

Ein- und Ausfahrt

162
1

130

Flurstücksgrenzen

Flustücksnummer

vorhandene Gebäude

Planzeichen ohne Normcharakter

16,5

1 3

SO
Wohnmobilstellplätze

Hinweise:

Geodätische Festpunkte
Die geodätischen Festpunkte des amtlichen Lagebezugssystems sind zu schützen und zu erhalten.

Schutz des Mutterbodens
Gemäß § 202 BauGB gebührt dem Mutterboden besonderer Schutz. Er ist vor Baubeginn gesondert zu lagern
und nach Bauabschluss dem Gebiet sinnvoll wieder zuzuführen. Sonstige nicht belastete Erdmassen der
Ablagerung oder des Aushubs sind nach Möglichkeit weitgehend im Gebiet einzubauen bzw. zur Verwendung
abzugeben.

Bodenschutz / Altlasten
Bodenversiegelungen sind gemäß § 1 a BauGB auf das notwendige Maß zu beschränken. Bei
Bauausführungen ist durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass gemäß den Forderungen der
§§ 4 Abs. 1 und 5 Satz 1; 5 sowie Abs. 3 BBodSchG und des SächsKrWBodSchG schädliche
Bodenveränderungen des Untergrundes und des Erdaushubs, wie z.B. Schadstoffeinträge oder Vermischung
mit Abfällen, vermieden werden.
Werden im Zuge des Bauvorhabens schädliche Bodenveränderungen erkannt, sind diese dem Umweltamt des
Landratsamtes Vogtlandkreis zu melden.

Archäologie
Die Genehmigungspflicht gem. § 14 SächsDSchG ist zu beachten.
Beim Auftreten von Bodenfunden (Meldepflicht gem. § 20 SächsDSchG) ist das Landratsamt für Archäologie,
Zur Wetterwarte 7, 01109 Dresden, Telefon: 0351/8926-678 zu infomieren.
Bodenfunde sind insbesondere auffällige Bodenverfärbungen, Gefäßscherben, Knochen, Geräte aus Stein
oder Metall, Münzen, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen u.ä.

Radonbelastung
Der Geltungsbereich der Satzung liegt innerhalb des Radonvorsorgegebietes. Bei der Errichtung von
Gebäuden mit Aufenthalts- oder Arbeitsplätzen sind grundsätzlich geeignete Maßnahmen zu treffen, die den
Zutritt von Radon aus dem Baugrund in das Gebäude verhindern oder erheblich erschweren.

Geologie / Baugrund / Erdbebenzone
Für die Errichtung von Neubauten wird eine standortkonkrete und auf die Bauaufgabe bezogene
Baugrunduntersuchung entsprechend der geltenden Normen empfohlen.
Das Plangebiet liegt in der Erdbebenzone 1 und der geologischen Untergrundklasse R (Festgestein). Es sind
die Vorgaben der entsprechenden technischen Vorschriften (Bauten in deutschen Erdbebengebieten) zu
beachten.

Geologische Daten
Geologische Untersuchungen einschließlich der Nachweisdaten sind auf Basis § 8 des "Gesetz zur staatlichen
geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer
Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben"
(Geologiedatengesetz - GeolDG) spätestens 2 Wochen vor Beginn dem LfULG anzuzeigen. Spätestens 3
Monate nach Abschluss der Untersuchungen sind die Labordaten und spätestens nach 6 Monaten die
Bewertungsdaten an das LfLUG zu übergeben.

Pflichten nach Sächsischem Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG)
Auf die Pflichten der Eigentümer gem. § 6 (SächsVermKatG) zu Pflichten von Eigentümern, Behörden und
Dritten und auf § 27 (SächsVermKatG) zu Ordnungswidrigkeiten wird hingewiesen.

Nutzung erneuerbarer Energien:
Klimaschutz und der Klimafolgeanpassung sind im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB Bestandteil einer nachhaltigen
städtebaulichen Entwicklung. Daher sollten erneuerbare Energien
zur Anwendung kommen.

Artenschutz
Werden bei Abbrucharbeiten wild lebende Tiere besonders geschützter Arten (Vogel, Fledermäuse, Insekten),
hier insbesondere deren Lebensstätten angetroffen, ist die Untere Naturschutzbehörde im Vogtlandkreis
unverzüglich zu benachrichtigen. Die Verbote des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu wild
lebenden Tieren besonders geschützter Arten sind zu beachten.

Umgang mit Kampfmitteln
Sollten bei der Bauausführung Kampfmittel zu Tage treten, ist der Bauherr bzw. Bauausführende verpflichtet,
diesen Fund unverzüglich der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder Ortspolizeibehörde anzuzeigen (§ 3
Kampfmittelverordnung).
Das Betreten der Fundstelle ist verboten (§ 4 Kampfmittelverordnung).
Die Bauausführenden müssen durch den Bauherren auf diesen Umstand hingewiesen und belehrt werden.

Altbergbau und Hohlräume
Über eventuell angetroffene Spuren alten Bergbaues ist gemäß § 4 der Polizeiverordnung des Sächsischen
Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen
Hohlräumen sowie Halden und Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung - SächsHohlrVO) das
Sächsische Oberbergamt in Kenntnis zu setzen.

Umgang mit Anlagen der Versorgungsträger
Auf die Einhaltung der Bestimmungen der einzelnen Versorgungsträger zum Umgang mit ihren Anlagen sowie
zu Antrags- und Benachrichtigungspflichten wird hingewiesen.

±0,00

Verfahrensvermerke

1. Der Stadtrat der Stadt Schöneck hat am . . . . . . . . . . . . den Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Sondergebiet "Musikwinkelplatz am Bahnhof Gunzen" in einem Verfahren nach § 13 a
BauGB mit Beschluss Nr. . . . . . . . . beschlossen und durch Veröffentlichung im Amtsblatt am . . . . . . . . . . . .
ortsüblich bekannt gemacht.

Schöneck, den ..........................
                                                    (Siegel)                                                      Anders
                                                                                                                    Bürgermeister

2. Der Stadtrat hat am  . . . . . . . . . . . .  den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet
"Musikwinkelplatz am Bahnhof Gunzen" in der Fassung vom  . . . . . . . . . . . .  einschließlich der Begründung
mit Beschluss Nr.  . . . . . . . . . .  gebilligt und zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
sowie der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bestimmt. Die öffentliche Auslegung wurde
im Amtsblatt der Stadt Schöneck vom  . . . . . . . . . . . .  ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der
Bekanntmachung wurde im Internetportal der Stadt Schöneck sowie im landesweiten Internetportal
Bereitgestellt.

Schöneck, den ..........................
                                                       (Siegel)                                                      Anders
                                                                                                                            Bürgermeister

3. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Sondergebiet "Musikwinkelplatz am Bahnhof Gunzen" in der
Fassung vom  . . . . . . . . . . . .  einschließlich der Begründung lagen in der Zeit von . . . . . . . . . . . .  bis
einschließlich  . . . . . . . . . . . .  öffentlich aus.
Die von der Planung berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die
Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom  . . . . . . . . . . . .  zur Stellungnahme aufgefordert. Auf die
Bereitstellung der Unterlagen gemäß der Bekanntmachung im Internetportal der Stadt Schöneck und im
landesweiten Internetportal sowie die Durchführung des Verfahrens nach § 13 a wurde hingewiesen.

Schöneck, den ..........................
                                                       (Siegel)                                                      Anders
                                                                Bürgermeister

4. Der Stadtrat hat die vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit, der Behörden, der sonstigen Träger
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden am  . . . . . . . . . . . .  (Beschluss Nr.  . . . . . . . . . . )
abgewogen.

Schöneck, den ..........................
                                                       (Siegel)                                                      Anders
                                                              Bürgermeister

5. Die Flurstücke mit Ihren Grenzen und Bezeichnungen im räumlichen Geltungsbereich stehen in
Übereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster. Der Stand der Planunterlage ist  . . . . . . . . . . . . .

Datum ..........................
                     (Siegel) LRA Vogtlandkreis,
           Amt f. Kataster und Geoinformation

6. Der Stadtrat hat am  . . . . . . . . . . . .  den Durchführungsvertrag zwischen der Stadt Schöneck und dem
Vorhabenträger beschlossen und den Bürgermeister ermächtigt, das Zustandekommen des Vertrages zu
erwirken und den Vertrag zu unterzeichnen.

Schöneck, den .........................
                                                      (Siegel)                                                      Anders
                                                              Bürgermeister

7. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Sondergebiet "Musikwinkelplatz am Bahnhof Gunzen" in der
Fassung vom  . . . . . . . . . . . .  bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen wurde
vom Stadtrat der Stadt Schöneck am  . . . . . . . . . . .  als Satzung beschlossen (Beschluss Nr.  . . . . . . . . . . )
Die Begründung der Satzung wurde gebilligt.

Schöneck, den .........................
(Siegel)     Anders

Bürgermeister

8. Das Landratsamt Vogtlandkreis hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet
"Musikwinkelplatz am Bahnhof Gunzen" mit Bescheid vom  . . . . . . . . . . . .
Az:  . . . . . . . . . . . . . , Reg.-Nr.  . . . . . . . . . . . . .  genehmigt.

Schöneck, den ..........................
(Siegel)     Anders

                                                                                                        Bürgermeister

9. Die Satzung, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, wird hiermit ausgefertigt.

Schöneck, den .........................
                                                       (Siegel)                                            Anders
                                                                                                        Bürgermeister

10. Die Erteilung der Genehmigung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Sondergebiet "Musikwinkelplatz
am Bahnhof Gunzen" wurde am  . . . . . . . . . . . .  ortsüblich bekannt gemacht. Er ist damit in Kraft getreten.
Die Stelle, bei der die Satzung auf Dauer während der Sprechzeiten von jedermann eingesehen werden kann
und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist am  . . . . . . . . . . . .  auf der Webseite der Stadt gemäß § 34
Abs. 6 Satz 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung
ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der
Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§§ 39 und 44 BauGB) hingewiesen worden.

Schöneck, den ..........................
                                                       (Siegel)     Anders
                                                                                                        Bürgermeister

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Sondergebiet "Musikwinkelplatz am Bahnhof Gunzen"

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember (BGBI. 2023 I Nr. 394)
geändert worden ist, sowie nach § 89 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 11.05.2016 (SächsGVBI. S. 186), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
01.03.2024 (SächsGVBI. S. 169) geändert wurde, wird nach Beschlussfassung durch den Stadtrat
vom  . . . . . . . . . . . .  und mit Genehmigung durch das Landratsamt Vogtlandkreis vom  . . . . . . . . . . . .
AZ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . folgende Satzung der Stadt Schöneck über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Sondergebiet "Musikwinkelplatz am Bahnhof Gunzen" bestehend aus:

Teil A - Planzeichnung
Maßstab 1 : 500
Planzeichenerklärung
Sonstige Planzeichen einschl. Plandarstellungen vorhabenbezogener Bebauungsplan Sondergebiet
"Musikwinkelplatz Bahnhof Gunzen" und Planzeichen ohne Normcharakter

Teil B - Text
Textliche Festsetzungen
Hinweise
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